
 

Nutzungshinweise 

 

 

 Die Nutzung der Bälle erfolgt in Eigenverantwortung. Bei eventuellen Schäden an eigenem 
oder fremdem Eigentum sowie bei körperlichem Schaden kann keine Haftung durch die 
Event-Ball GbR erfolgen.  

 Die Eventballs dürfen nur auf (Kunst)Rasenflächen sowie in Sporthallen verwendet werden. 
Eine Nutzung auf Beton- oder Teerflächen ist nicht gestattet. Der Mieter muss die Spielfläche 
vor der Nutzung der Bälle gründlich auf Gefahrenquellen  wie spitze Gegenstände, Scherben, 
Äste o.ä. untersuchen.  
 

 Die Eventballs dürfen nur fernab von tiefem Wasser, Feuer, spitzen Gegenständen und  
anderen möglichen Gefahrenquellen benutzt werden.  
 

 Sprünge aus großer Höhe sind mit den Bällen nicht gestattet.  
 

 Die Spieler müssen vor der Benutzung alle mitgeführten spitzen oder scharfe Gegenstände 
wie Uhren, Smartphones, Gürtel o.ä. ablegen, da diese die Bälle beschädigen könnten.  
 

 Eine Nutzung der Bälle ist nur für Personen mit einer Körpergröße ab 145 cm gestattet.  
 

 Aus Sicherheitsgründen ist die Nutzung der Bälle für Schwangere sowie Personen mit 
körperlichen Einschränkungen wie Herzkrankheiten, Kreislaufproblemen und ähnlichen 
Gesundheitsproblemen untersagt. Stark alkoholisierten Personen ist die Nutzung der Bälle 
ebenfalls untersagt.  
 

 Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass mindestens eine volljährige Person permanent zur 
Aufsicht anwesend ist. 
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